
Hagen, den 30. 06. 2009
Betr: Az. 322- 6.08.04 Nr. 52790

Sehr geehrter Herr Leikefeld,

bezüglich ihres Schreibens vom 10. Februar zu „unserer Information und zur Klarstellung“ bitten wir 
nunmehr um Mitteilung, worüber genau Sie uns informieren, bzw. was Sie klarstellen wollten, da 
dies aus Ihrem Schreiben leider nicht hervorgeht.

Zu den von Ihnen angesprochenen Punkten ist folgendes zu sagen:

• Sie schreiben, die Stellung des Religionsunterrichts sei von uns unzutreffend beschrieben wor-
den, ohne jedoch darzulegen, was an unserer Darstellung Ihrer Ansicht nach nicht zutrifft. Wenn 
Sie hier schreiben, dass der Religionsunterricht verfassungsrechtlich garantiert sei, so ist dies 
zwar zweifellos richtig, jedoch Ihrerseits verfälscht dargestellt, da die fraglichen Verfassungsnor-
men ausdrücklich die Freiwilligkeit der Teilnahme bestimmen. Somit ist zwar in der Tat der Re-
ligionsunterricht verfassungsrechtlich garantiert, jedoch ausdrücklich als freiwilliges, fakultati-
ves Fach. Von daher gibt unsere Darstellung des Religionsunterrichts als eben solches die von 
Ihnen in Bezug genommenen Verfassungsnormen völlig zutreffend wieder.

Das Grundgesetz weist in Artikel 7 (2) ausdrücklich den Erziehungsberechtigten das Bestim-
mungsrecht über die Teilnahme am Religionsunterricht zu. Besonders zu betonen ist hier, dass es 
sich um ein Bestimmungsrecht, also um ein Recht auf freie Entscheidung, und nicht etwa um 
eine Befreiungsmöglichkeit handelt. Insofern hier die Landesverfassung in durchaus irreführen-
der Weise in Art. 14 (4) von einer „Befreiung“ spricht und so die Annahme einer Teilnahme-
pflicht  nahelegt, so würde eine solche Norm als Landesrecht von der Norm des Grundgesetzes 
jedenfalls gemäß 31 GG gebrochen, so dass ein etwaiger anderweitiger Regelungswille des Lan-
desverfassungsgebers insoweit unerheblich wäre.

Insoweit bleibt auch unersichtlich, welche Relevanz ein entsprechender staatlicher Bildungs- und 
Erziehungsauftrag – selbst wenn man davon ausgehen wollte, dass das Land NRW sich einen 
solchen mit Recht zu eigen gemacht habe – hier haben sollte, der doch ebenfalls seine Schranken 
in der Weltanschauungsfreiheit  jener finden müsste, die eine derartige Einweisung in eine Reli-
gion gerade nicht wünschen, so das sich auch hieraus keine Konsequenzen hinsichtlich der Stel-
lung des Religionsunterrichts als fakultatives Fach ergeben können.
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• Inwiefern eine Information oder Klarstellung sich aus dem Hinweis ergeben könnte, dass der 
Schulgottesdienst in der Tat in eben jenem Runderlass des Ministeriums vom 13. 4. 1965 
(BASS 14 -16. Nr. 1) geregelt ist, den wir in unserem Schreiben als einschlägige Rechtsquelle 
angegeben haben, entbirgt sich uns ebenfalls nicht.

Insoweit sie allerdings weiter auf §2 (2) bzw. §26 (2) des Schulgesetzes verweisen, so können 
wir auch hier keinen Widerspruch zu den Ausführungen unseres Schreibens erkennen:

Insofern §26 bestimmt, dass in Gemeinschaftsschulen die Schüler auf der Grundlage christlicher 
Bildungs- und Kulturwerte unterrichtet und erzogen werden, so verweisen wir insoweit auf die 
einschlägige Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, insbesondere das Urteil 
BVerfGE 42, 223 vom 16. 10. 1997 (Schulgebetsurteil), welche unmissverständlich klarstellt, 
dass sich die Bejahung des Christentums in erster Linie auf die Anerkennung des prägenden 
Kulturfaktors und Bildungsfaktors, wie er sich in der abendländischen Geschichte herausgebildet 
hat, nicht aber auf die Glaubenswahrheit bezieht, und stellt hinsichtlich des Schulgebets fest, 
dass dieses gerade nicht Teil des allgemeinen Schulunterrichts ist, der im Rahmen des staatlichen 
Bildungsauftrags und Erziehungsauftrags erteilt wird, und nicht unter die Vermittlung 
christlicher Bildungs- und Kulturwerte fällt. Da für den Schulgottesdienst nichts anderes gelten 
kann, ist damit auch klargestellt, dass §26 (2) hier nicht einschlägig ist.

Insoweit §2 „Ehrfurcht vor Gott“ als Erziehungsziel festlegt, so ist auch hier an die einschlägige 
Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zu erinnern, hier insbesondere BVerfGE 41, 65 
vom 17. 12. 1975 zur christlichen Gemeinschaftsschule in Bayern, dass dies nur solange zu 
keiner diskriminierenden Abwertung der dem Christentum nicht verbundenen Minderheiten und 
ihrer Weltanschauung führt, „als es hierbei nicht um den Absolutheitsanspruch von 
Glaubenswahrheiten, sondern um das Bestreben nach Verwirklichung der autonomen 
Persönlichkeit im weltanschaulichreligiösen Bereich gemäß der Grundentscheidung des 
Art. 4 GG geht.“ Die hier vom Bundesverfassungsgericht gebotene verfassungskonforme 
Auslegung beinhaltet also gerade keinen Geltungsanspruch gegenüber jenen, denen die 
Vorstellung eines Gottes gerade nichts Ehrfurcht gebietendes beinhaltet. 

Im Umkehrschluss wäre §2 (2) somit verfassungswidrig, wollte man ihn dahingehend auslegen, 
dass die Forderung, sich oder seine Kinder zur Ehrfurcht vor Gott erziehen zu lassen, mit 
verbindlichem Anspruch etwa an Atheisten herangetragen würde. Auch hier kann sich daher das 
Erziehungsziel „Ehrfurcht vor Gott“ nur an jene richten, deren Weltanschauung eine solche 
ohnehin bereits vorsieht.

Somit ergibt sich weder aus den genannten Vorschriften des Schulgesetzes noch aus den darin in 
Bezug genommenen Vorschriften der Landesverfassung etwas, was den Charakter des 
Schulgottesdienstes als rein freiwillige Veranstaltung außerhalb der verpflichtenden 
Unterrichtszeit ändern und somit unseren Ausführungen entgegenstehen könnte.

• Insofern Sie weiter darlegen, dass die Gleichstellung des Religionsunterrichts mit anderen Fä-
chern als ordentliches Lehrfach eine grundsätzliche Erteilung in Eckstunden verbiete, so verken-
nen Sie hierbei, dass auch die Gleichstellung als ordentliches Lehrfach nicht davon enthebt, des-
sen besonderen Charakter als fakultatives Wahlfach Rechnung zu tragen.

Im Wesen eines Wahlfaches -und ebenso eines Wahlpflichtfaches, sofern die verschiedenen Al-
ternativen nicht parallel unterrichtet werden- liegt es, dass dieses in einer Zeit unterrichtet wird, 
in denen andere Schüler keinen Unterricht haben.

Wie jedes andere Wahl- oder nicht parallel unterrichtete Wahlpflichtfach findet somit auch der 
Religionsunterricht außerhalb der Unterrichtszeit der nicht daran teilnehmenden Schüler statt, die 
in dieser Zeit allerdings deswegen keinen Unterrichtsausfall haben, sondern eben frei. Liegt ein 



solcher Unterricht dann in einer Binnenstunde, so stellt sich dies für die anderen Schüler als Bin-
nenfreistunde, als Springstunde, dar. Somit folgt gerade aus der Gleichstellung des Religionsun-
terrichts, dass Nichtteilnehmer ebenso zu behandeln sind wie andere Schüler während Spring-
stunden, bzw. dass, wo Springstunden gänzlich unzulässig sind, etwa für Schüler der Primarstufe 
oder der Sekundarstufe I, der Religionsunterricht solche für Nichtteilnehmer nicht verursachen 
darf, und daher wie andere Wahl- oder nicht parallel unterrichtete Wahlpflichtfächer an den 
Rand der Pflichtunterrichtszeit, in die Eckstunden, zu legen ist. Dies dann freilich dergestalt, 
dass sich nicht nunmehr für die Teilnehmer Springstunden ergeben.

Somit stellt nicht etwa eine Regelung, dass Religionsunterricht wie andere Wahl- oder Wahl-
pflichtfächer in die Randstunden zu legen ist, um Springstunden zu vermeiden, eine Benachteili-
gung dar, sondern umgekehrt eine Regelung, die allein für den Religionsunterricht anderes zu-
lässt, eine Bevorzugung des Religionsunterrichts gegenüber anderen vergleichbaren Fächern. 

Wir hoffen, mit diesem Schreiben zur Klärung beigetragen zu haben.

Ergänzend weisen wir drauf hin, dass eine Direktinformation durch uns sicherlich nicht erforderlich 
wäre, wenn die zuständigen Landesbehörden, insbesondere das Schulministerium, von sich aus dafür 
sorgten, dass die entsprechenden Informationen allgemein bekannt sind und für die Einhaltung der 
Rechtslage an den Schulen Sorge trügen.

Ferner möchten wir Sie bitten, sich künftig in Fragen der Landespolitik zuständigkeitshalber an un-
seren Landesverband NRW zu wenden:
IBKA NRW 
c/o Rainer Ponitka 
Steinbach 19 
51789 Lindlar
Tel. (02266) 9015244
E-Mail nrw@ibka.org

Dies wäre unsererseits auch Ihr Ansprechpartner für eine im Sinne einer verfassungsrechtlich gebo-
tenen Berücksichtigung auch der Interessen konfessionsloser Bürger angezeigte Beteiligung gemäß 
§77 (1) des Schulgesetzes.

Auskunft zum Schulrecht erteilt auch gern unsere AG Schule:
IBKA 
AG Schule
c/o Rainer Ponitka 
Steinbach 19 
51789 Lindlar
Tel. (02266) 9015244
E-Mail  ag-schule@ibka.org

Hochachtungsvoll
für den Vorstand

Dr. Christian Brücker

Zur Kenntnis:
Herrn Staatssekretär Günter Winands
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